
Sitzungsprotokoll des
FSR Jura Uni Potsdam

Protokollant: Federico Fantoli
Datum: 26.02.2024 Beginn: 17:05 Uhr Ende: 19:00 Uhr Sitzungsort: 3.07.0.08

Anwesend: Sude-Nur Efe, Carla Busuiocescu, Dominika Grubba, Carolina de los Santos,
Timo Borchert, Daniel Graff, Federico Fantoli
Abwesend: Juri Heckmann, Alina Promchan, Katja Madeline Penneke, Franziska Schröter

Tagesordnung:
1. Begrüßung, Anwesenheit, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Änderung der Wahlordnung
3. Juristenball
4. Berichte
5. Hamburger Protokoll
6. Beschlüsse
7. Sonstiges

Nr. Betreff Verantwortlicher

1 Begrüßung, Anwesenheit, Feststellung der
Beschlussfähigkeit

Carla

Es sind 7 von 11 Mitgliedern anwesend. Damit sind wir beschlussfähig.

2 Änderung der Wahlordnung Juri

Juri ist über einen WhatsApp-Videoanruf dazugeschaltet, da er essentiell wichtig ist für die
weitere Änderung der Wahlordnung. Jedoch kann Juri nicht als anwesend gewertet werden
und hat somit auch im weiteren Verlauf kein Stimmrecht.
Juri trägt seinen Formulierungsvorschlag zur Briefwahl vor. Dieser wird von den
anwesenden Mitgliedern als § 9 der Wahlordnung beschlossen. Die nachfolgenden
Paragraphen der Wahlordnung werden in der Nummerierung entsprechend verschoben.

3 Juristenball Timo/Dominika

Inzwischen konnten drei Angebote eingeholt werden. Bei dem Angebot, das am meisten
Zustimmung findet, müssen aber noch einige Änderungen mit dem Veranstalter
abgesprochen werden. Aus diesem Grund wird mit einer finalen Abstimmung bis zur
nächsten Sitzung gewartet.

4 Berichte Juri/Carla/Federico

Bericht von Juri und Carla über die VeFa-Sitzung vom 07.02.24:
- ein Statement wurde beschlossen, welches alle per Mail erhalten haben
- bei den Wählerverzeichnissen gibt es eine kleine Änderung, nämlich arbeiten da jetzt

AStA und VeFa Präsidium zusammen und es soll mit dem alten Formular möglichst
einen Monat vor der Wahl spätestens ein Antrag gestellt werden
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- FSR-Inklusion wollte Gebärdensprachkurse an der Uni einführen
- gemeinsamer Kalender auf der VeFa Seite für die Fachschaftsräte, damit sich die

Veranstaltungen nicht überschneiden/gleichzeitig stattfinden (betrifft aber vor allem
Lehramtsstudiengänge)

- Digital Engineering wollte Pub Quiz veranstalten, hier haben wir aber leider keine
Zeit uns noch mit einzubringen

- Diskussion über die Finanzsituation: Hier hat Sophie Schreyer sich zur aktuellen
Situation geäußert, sowie einen Vorschlag gemacht, dass regelmäßige Zoom Call-
Sprechzeiten zur Verfügung gestellt werden könnten. Des Weiteren sollen diskutable
Fälle eher durch den AStA behandelt werden. Sophie arbeitet viele Finanzanträge in
den kommenden Tagen auf:

- momentan hat die VeFa noch einiges an Geldern zur Verfügung, das Präsidium hat
dazu ermutigt, dass Anträge gestellt werden können

Café Eselsohr:
- Dominika berichtet von dem Treffen am 20.02.2024 mit den anderen FSRs und dem

Café Eselsohr
- Inhalt war vor allem die Öffnung des Raums für Hochschulgruppen und die

Umsetzung dessen
Elsa-Meeting, 22.02.2024:

- Semesterauftaktparty am 10.04. in Planung
- Wir kümmern uns um Bierbänke, Grill, Musikbox und sollen nach Bierpong Tisch

fragen

5 Hamburger Protokoll Carla

Die erhaltene Mail bezüglich des Hamburger Protokolls wird besprochen. Maßgeblich ist vor
allem, wie wir das Protokoll zur Information unter den Studierenden verbreiten können. Das
Hamburger Protokoll könnte über die Website und unseren Instagram-Account verbreitet
werden.

6 Beschlüsse Carla

Beschluss der Wahlordnung
- Inhalt: Beschluss der neuen Wahlordnung mit allen vorgenommenen Änderungen (s.

Protokoll vom 07.12.2023 Traktandum 3), sowie des neuen Briefwahl Paragraphen
und der entsprechenden Verschiebung der Nummerierung der nachfolgenden
Paragraphen

- Zweck: Beschluss einer neuen verbesserten und eindeutigen Wahlordnung
- Abstimmung: 7-0-0 (Ja-Nein-Enthalten)

Beschluss zum Antrag “An- und Abreise zur Championstrophy 2024”
- Inhalt: Beschluss des Fahrtkosten Vorschusses i.H. der Hälfte der jeweiligen Kosten

für die Teilnehmenden
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- Zweck: Finanzielle Unterstützung der Teilnehmenden der Champions Trophy
- Preis: 400,- €
- Abstimmung: 7-0-0

7 Sonstiges Sude/Carla

Zur Sache der Automaten:
- Unterfirma von Seeberger macht das bereits an einem der Standorte der Uni,

konnten uns aber nicht sagen welcher Standort genau
- Wird so an Dekan beim nächsten Treffen weitergeleitet

E-Mail von Jan Ole:
- Die Email wird kurz besprochen, beinhaltet lediglich die Info, dass zwei Anträge bei

der nächsten StuPa-Sitzung gestellt werden, welche für uns nützlich sein könnten.
Die Situation wird nur beobachtet und dient nur der Information.

Zur Großen Übung im Öffentlichen Recht:
- Der bekanntgegebene und auf Nachfrage bestätigte Terminplan besagt, dass die

erste Klausur direkt in der ersten Stunde stattfinden soll. Dies ist eine höchst
unübliche Situation und es gäbe bei dieser Planung keine Möglichkeit konkret mit
dem betreffenden Dozenten für die Klausur zu üben. Auch eine Eingrenzung fand
bisher nicht statt. Da diese Situation unserer Einschätzung nach eher zum Nachteil
der Studierenden führt und sich bereits mit Studierenden, welche die Übung belegen,
direkt ausgetauscht wurde, wird beschlossen eine Mail zu schreiben.

- Sude erklärt sich hierfür bereit.

gez. gen.
Federico Fantoli Carla Busuiocescu



Wahlordnung der Fachschaft der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam  

  

Aufgrund § 1 der Wahlordnung der Studentenschaft der Universität Potsdam vom 23.4.1998 und § 15 
III der Satzung der Fachschaft der Juristischen Fakultät vom 22.1.1995 beschließt der Fachschaftsrat 
der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam am 26.02.2024 folgende Wahlordnung.  

  

§ 1 [Geltungsbereich]   

Diese Wahlordnung gilt für die Wahlen zum Fachschaftsrat der Juristischen Fakultät der Universität 
Potsdam.  

  

§ 2 [Amtszeit, Wahltermin]   

(1) Der Fachschaftsrat wird für ein Jahr gewählt. Die Wahlen finden zum Ende der Vorlesungszeit 
eines jeden Sommersemesters statt. Sie enden spätestens in der letzten Vorlesungswoche.  

(2) Die Amtszeit der gewählten Mitglieder beginnt stets am 09.08. des jeweiligen Kalenderjahres. 
Gleichzeitig endet die Amtszeit der bisherigen Mitglieder des Fachschaftsrats, sofern sie nicht 
erneut gewählt worden sind.   

  

§ 3 [Wahlgrundsätze]   

Die Wahlen zum Fachschaftsrat erfolgen in freier, gleicher, unmittelbarer, geheimer und öffentlicher 
Wahl. Es findet eine Mehrheitswahl statt.  

  

§ 4 [Wahlrecht]   

(1) Jede:r Student:in der Juristischen Fakultät der Universität Potsdam besitzt das aktive und passive 
Wahlrecht. Darunter fallen Studierende der Studiengänge  

1. Erste juristische Prüfung 
2. Deutsch-französischer Studiengang 
3. Promotionsstudierende  
4. weiterbildende Studiengänge 

Weiterbildende Studiengänge sind  

1. Magister legum (LL.M) 
2. Masterstudiengang Steuerrecht (LL.M)  
3. Masterstudiengang Unternehmens- und Steuerrecht (LL.M)  
4. Masterstudiengang Medienrecht und – management – Digital Law and Management (LL.M)  
5. Masterstudiengang Medienrecht und – management – Digital Media Law and Management 

(MBA)  
6. Masterstudiengang European Film Business and Law (MBA)  
7. Deutsch-Französischer Masterstudiengang Rechtswissenschaften Potsdam/Paris Nanterre  
8. Zertifikatsstudium Mediation.  

(2) Mit Exmatrikulation endet die Mitgliedschaft im Fachschaftsrat.  

  

 



§ 5 [Wahlausschuss]   

(1) Vor den Wahlen ist durch den Fachschaftsrat aus der Mitte der Fachschaft ein Wahlausschuss zu 
bilden, dem die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahl zum Fachschaftsrat 
obliegt. Mitglieder des Wahlausschusses dürfen nicht zugleich Wahlkandidat:innen sein. Bei einer 
Kandidatur scheidet der Bewerber aus dem Wahlausschuss aus. Der Wahlausschuss bestimmt ein:e 
Wahlleiter:in.  

(2) Der Wahlausschuss kann auch Wahlhelfer:innen bestimmen, die nicht der Fachschaft der 
Juristischen Fakultät angehören.  

  

§ 6 [Wahlausschreibung]   

(1) Der Wahlausschuss schreibt die Wahlen zum Fachschaftsrat rechtzeitig aus; die 
Wahlbekanntmachung ist innerhalb der Juristischen Fakultät zu veröffentlichen.   

(2) Die Wahlbekanntmachung informiert über Zeitpunkt, Ort und sonstige Modalitäten der Wahl. Die 
Wahl findet in den Räumlichkeiten des Campus Griebnitzsee statt. Sie muss die in § 12 Abs. 2 der 
Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft der Universität Potsdam aufgeführten Hinweise 
enthalten. Mehrere Wahltage sind zulässig.  

(3) Die Wahlbekanntmachung hat mindestens zwei Wochen vor der Wahl zu erfolgen.  
  

§ 7 [Wahlvorschläge]   

(1) Die Kandidatur zum Fachschaftsrat erfolgt schriftlich oder per E-Mail an das elektronische 
Postfach des FSR-Jura. Sie ist spätestens eine Woche vor der Wahl dem Wahlausschuss zuzuleiten; 
sie muss Namen und Vornamen, Anschrift, Matrikelnummer und die Unterschrift des:der 
Kandidat:in enthalten. Im Falle der elektronischen Zusendung ersetzt der maschinenschriftlich 
notierte Name die Unterschrift.  

(2) Der Wahlausschuss kann eine Verlängerung der Zuleitungsfrist der Wahlvorschläge beschließen. 
Ist die in § 9 Abs. 2 genannte Kandidatenzahl erreicht, ist eine Fristverlängerung ausgeschlossen. 

(3) Die Wahlvorschläge müssen eine Woche vor der Wahl öffentlich bekanntgemacht werden.  

  

§ 8 [Wahldurchführung]   

(1) Jedes Mitglied der Fachschaft hat ebenso viele Stimmen wie Kandidat:innen zur Wahl stehen, 
höchstens jedoch elf Stimmen.  

(2) Dem:der Wähler:in steht es offen, seine Stimmen auf die Kandidat:innen zu verteilen. 
Stimmenhäufung ist nicht zulässig.  

(3) Die Aushändigung der Wahlunterlagen erfolgt nach Vorzeigen der Immatrikulationsbescheinigung 
oder des Studierendenausweises und der Abgleichung im Wählerverzeichnis.  

(4) § 18 der Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft findet entsprechende Anwendung.  

  

§ 9 [Briefwahl] 
(1) Es wird die Stimmabgabe durch Briefwahl ermöglicht. Der Wahlausschuss weist in seiner 

Wahlbekanntmachung auf die Möglichkeit zur Briefwahl und das hierfür erforderliche Verfahren 
hin. 

(2) Der Wahlausschuss stellt, auf schriftlichen oder elektronischen Antrag, bis 7 Tage vor Beginn des 
bekanntgegebenen Wahlzeitraums den Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen aus. Der 
elektronische Antrag muss von der persönlichen universitären E-Mailadresse versendet werden. 



Der Antrag muss zwingend den vollen Namen, die Matrikelnummer und die Versandadresse für 
die Briefwahlunterlagen enthalten.  

(3) Die Briefwahlunterlagen bestehen aus einem neutralen Stimmzettelumschlag mit Stimmzettel, 
einem vorfrankierten Rücksendeumschlag und einem, durch den Wahlausschuss ausgestellten, 
personalisierten Wahlschein. Der Wahlschein beinhaltet neben den Erläuterungen zum 
Briefwahlvorgang auch eine durch die Wahlberechtigten zu unterschreibende Versicherung, dass 
die Wahl persönlich und unter Wahrung des Wahlgeheimnisses durchgeführt wurde. 

(4) Der Wahlausschuss vermerkt im Wählerverzeichnis, dass einem:r Wahlberechtigten 
Briefwahlunterlagen ausgestellt wurden. 

(5) Die Stimme eines:r Wahlberechtigten, der:die Briefwahl beantragt hat, ist nur gültig, 
1. solange der Stimmzettel in dem dafür vorgesehen Stimmzettelumschlag verschlossen 

neben dem unterschriebenen Wahlschein eingesendet wird, 
2. die Briefwahlstimme bis zum Ende der Wahlzeit beim Wahlausschuss eingeht 
3. oder die:der Wahlberechtigte unter Beibringung seiner gesamten Briefwahlunterlagen 

persönlich im Wahllokal erscheint, die Briefwahlunterlagen dort unbrauchbar gemacht 
werden und die:der Wahlberechtigte dann vor Ort per Urne wählt. 

      Wahlberechtigte, die Briefwahl beantragt haben sind ohne Beibringung ihrer vollständigen 
      Briefwahlunterlagen von der Wahl im Urnenwahllokal ausgeschlossen. 
(6) Der Wahlausschuss vermerkt auf dem Rücksendeumschlag den Eingangszeitpunkt der 

Briefwahlstimme und verwahrt diese ungeöffnet bis zum Beginn der Auszählung. 
 

§ 10 [Ergebnisfeststellung]   

(1) Nach Beendigung der Wahl stellt der Wahlausschuss die Zahl der für jeden Kandidaten 
abgegebenen Stimmen fest.   

(2) In den Fachschaftsrat gewählt sind die elf Kandidat:innen, die jeweils die meisten Stimmen auf 
sich vereinen. Bei weniger als elf Kandidat:innen sind diejenigen gewählt, auf die mindestens eine 
Stimme entfiel. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los. Nimmt ein gewähltes Mitglied die Wahl 
nicht an oder verliert es seine Wählbarkeit, so ist die Kandidat:in mit den nächstmeisten Stimmen 
gewählt.   

(3) Gehen auch nach Verlängerung der Zuleitungsfrist im Sinne des § 7 Absatz 2 keine Kandidaturen 
ein oder ist niemand gewählt, finden Neuwahlen statt, bis ein neuer Fachschaftsrat gewählt ist. Die 
Regelungen der ordentlichen Wahl finden entsprechende Anwendung. Bis zur Feststellung des 
Ergebnisses der Wahl eines neuen Fachschaftsrates ist der aktive Fachschaftsrat geschäftsführend 
im Amt; der Wahlausschuss hat die Organisationskompetenz bis dahin geschäftsführend inne. § 2 
Abs. 1 Satz 2 und 3 finden keine Anwendung.  

(4) Tritt während der Amtszeit des Fachschaftsrates ein Mitglied zurück oder verliert seine 
Wählbarkeit, rückt der:die Kandidat:in mit den meisten Stimmen nach, welche bei der letzten Wahl 
nicht gewählt wurde. § 10 Abs. 2 Satz 3 findet entsprechende Anwendung.  

  

§ 11 [Veröffentlichung des Wahlergebnisses, Bekanntgabe]   

Der Wahlausschuss gibt die Ergebnisse der Wahl öffentlich bekannt. Er benachrichtigt ferner schriftlich 
die gewählten Mitglieder des neuen Fachschaftsrates. Die Amtszeit des zum Wahlzeitpunkt noch 
bestehenden FSR - Jura wird durch die Bekanntgabe des Wahlergebnisses nicht berührt.  

  

 



§ 12 [Anfechtungsfrist]   

Die Wahl kann innerhalb einer Woche nach Veröffentlichung des Wahlergebnisses angefochten 
werden. Eine Anfechtung erfolgt schriftlich unter Angabe der Gründe beim Wahlausschuss. Als 
Gründe kommen nur die in § 21 Abs. 2 der Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft genannten in 
Betracht.   

  

§ 13 [Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft]   

Diese Wahlordnung ist im Zweifel im Sinne der Bestimmungen der Wahlordnung der Studentenschaft 
der Universität Potsdam Rahmenwahlordnung der Studierendenschaft auszulegen.   

  

§ 14 [Änderungen der Wahlordnung]   

Der Fachschaftsrat kann Veränderungen dieser Wahlordnung vornehmen. Ein entsprechender 
Beschluss bedarf der Mehrheit der Mitglieder des Fachschaftsrates.   

  

§ 15 [Inkrafttreten]   

Die Wahlordnung tritt mit Beschluss des Fachschaftsrats in Kraft. Mit Inkrafttreten verlieren frühere 
Beschlüsse des Fachschaftsrats, die der Regelung der Wahlen zum Fachschaftsrat dienten, ihre 
Gültigkeit.  



Antrag An- und Abreise zur ChampionsTrophy 2024 
 
Angaben zu den Antragsstellerinnen und Ansprechpartnerinnen 

- Antrag zur Finanzierung der An- und Abreise zur ChampionsTrophy 2024 
- Für den FSR Jura der Universität Potsdam 
- Ansprechpartner: Daniel Graff 
- Kontaktmöglichkeiten:  

Mobil: 015735631117 
E-Mail: dgraff@uni-potsdam.de 
 

Beschreibung des Projekts und Begründung der Förderung 
Mit dem Geld möchten wir den Teilnehmenden die Kosten der An- und Abreise nach 
Hamburg zur ChampionsTrophy 2024 zur HälŌe abnehmen. Damit bezwecken wir, die 
Teilnahmekosten für das Event möglichst gering zu halten, sodass auch Studierende mit 
geringeren finanziellen Möglichkeiten teilnehmen können. 
 
Kostenplan 
 
PosiƟon Verwendung Summe 
1. Tickets Hin- und Rückfahrt  
1.1 20 €/Person, 40 Teilnehmende 800 EUR 
 SUMME 800 EUR 

 
 
Finanzierungsplan 
 
PosiƟon Quelle Summe 
1. AStA 400 EUR 
2. Selbstbeteiligung 400 EUR 
 SUMME 800 EUR 
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